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Rückblick 

Medizinstudienplatz 

• Freude, Stolz 

• Sorge 

• Neue Stadt / Umzug / Freunde / Reisen …  

Prüfungen – Lernen – Physikum – Ärztliche Prüfung 

• Wissen  - Evidenzbasiert / Historisch – Nützlich / Überflüssig 

• Praktische Erfahrung 

• (Selbst-) Kritisches Denken, Erkenntnis 

Promotion 

• Relevante Fragestellung 

• Spezifische Methode versus Methodenbreite 

• Translationale Forschung und klinische Studien 

Quo vadis Ärztin / Arzt? 



Ärztinnen & Ärzte 



Berufsordnung Ärztinnen & Ärzte in D 

Ausgewählte Aspekte aus I. Grundsätze  

• Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. 

• Ärztinnen und Ärzte haben ihr ärztliches Handeln am Wohl der Patientinnen und Patienten auszurichten. 

Insbesondere dürfen sie nicht das Interesse Dritter [incl. das Eigene] über das Wohl der Patienten stellen. 

• Unvereinbarkeiten: Ä. ist verboten, ihren Namen in Verbindung mit einer ärztlichen Berufs- 

bezeichnung in unlauterer Weise für gewerbliche Zwecke herzugeben. 

• Ä. ist es untersagt, gewerbliche Dienstleistungen zu erbringen […] soweit sie nicht notwendiger  

Bestandteil der ärztlichen Therapie sind. 

• Eine gewissenhafte Ausübung des Berufs erfordert insbesondere die notwendige fachliche  

Qualifikation und die Beachtung des anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse 
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Gesundheitssystem 

Ökonomisierung der 

Medizin in D 

Evidenzbasierte 

Medizin 

Rolle der 

Wissenschaft 

Lebenslanges Lernen 

 



Ökonomisierung der Medizin 

Dienstleistung 

Industrialisierung 

Globalisierung 

Gesundheitswirtschaft 

Beziehung Ärzt*in – 
Patient*in 

Ärztl. Berufsordung 

Fürsorgepflicht des Staates 

Apell: 

• Ärzt*innen und Patient*innen müssen sich 

verbünden 

• Vertrauensverhältnis muss gestärkt werden  



Medizin für Menschen braucht Mut 



Medizin für Menschen braucht Wissenschaft 



Letzte Änderung Oktober 2013 



Evidenzbasierte Medizin 

Gesundheitsökonomie / Versorgungsforschung 

• Eine gewissenhafte Ausübung des Berufs erfordert insbesondere die notwendige fachliche  

Qualifikation und die Beachtung des anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse 



CEBM – Integration in den Alltag 

 Epidemiologie – How common? 

• Häufig ist  häufig, selten ist selten … 

• Denken Sie an psychische Störungen und frühzeitige Überweisung 

• (Kinder- und Jugend-) Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 

 Screening – Is this early detection test worthwhile? 

• 4-Felder-Tafel  /  Prävalenz der Erkrankung 

• Falsch-positive Ergebnisse - Folgen (Mammographiescreening, Kosten) 

• Falsch-negative Ergebnisse - Folgen (Autismus, frühe Förderung)  

 Diagnostik – Is this diagnostic test accurate? 

• 4-Felder-Tafel  /  Prävalenz der Erkrankung /  Kosten der Überdiagnostik 

• Beantwortet der Test / das Verfahren wirklich meine Frage? 

• Haben Sie eine korrekte Anamnese und körperliche Untersuchung gemacht? 

 Unerwünschte Wirkungen – Common / rare harms? 

• Iatrogene Erkrankungen 

• Screening / Diagnostik – Folgeschäden 

• Therapie – Folgeschäden (gilt auch für Nicht-medikamentöse Therapien)  




